
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 4. Dezember 2018  

 
 Nr. 2018/1874  

Abrechnung: Niedergösgen, Hauptstrasse / Schönenwerd, Gösgerstrasse / Aarebrücke 
Objekt Nr. 2/2  
  

1. Erwägungen 

An der Aarebrücke wurde im Sommer 2014 eine Hauptinspektion durchgeführt. Die guten Re-
sultate dieser Hauptinspektion haben gezeigt, dass keine Gesamtinstandsetzung notwendig ist. 
Daher wird der Kredit nur teilweise ausgeschöpft. 

Anstelle einer Gesamtinstandsetzung wurden die beiden Fahrbahnübergänge ersetzt, Erneue-
rungsarbeiten in der Widerlagerkammer auf Seite Schönenwerd ausgeführt sowie die Bö-
schungssicherung auf Seite Niedergösgen instand gestellt. Diese Arbeiten wurden in den Jahren 
2016 und 2017 ausgeführt. 

2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des 
Gemeindebeitrages 

2.1 Aufwendungen Fr. 

2.1.1 Bauarbeiten 133'872.00 

2.1.2 Projekt und Bauleitung 30'004.10 
 

Total Aufwendungen 163'876.10 

2.2 Finanzierung Fr. Fr. 
 

2011, Objektkredit, Projekt Nr. 2TK.00597  600'000.00   

Total Kredite  600'000.00  600'000.00 

./. Zahlungen an Dritte    163'876.10 

nicht beanspruchter Objektkredit  436'123.90 

2.3 Berechnung des Gemeindebeitrages Niedergösgen Fr. Fr. 
 

Anteil Niedergösgen 50 %  81'938.05   
     
Total Gemeindebeitrag: 27.445 % von Fr. 81'938.05    22'487.90 

./. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen    17'200.00 

restlicher Gemeindebeitrag Niedergösgen    5'287.90 
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2.4 Berechnung des Gemeindebeitrages Schönenwerd Fr. Fr. 
 

Anteil Schönenwerd 50 %  81'938.05   
     
Total Gemeindebeitrag: 34.50 % von Fr. 81'938.05    28'268.65 

./. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen    21'500.00 

restlicher Gemeindebeitrag Schönenwerd    6'768.65 

3. Beschluss 

3.1 Die Abrechnung über die Instandsetzungsarbeiten der Aarebrücke in Niedergösgen 
und Schönenwerd, im Gesamtbetrag von Fr. 163'876.10, wird genehmigt. 

3.2 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den restlichen Gemeindebeitrag 
von Fr. 5'287.90 der Gemeinde Niedergösgen in Rechnung zu stellen und dem 
Konto 6320.000/Projekt Nr. 2TK.00597.62 "Gemeindebeiträge" gutzuschreiben. 

3.3 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den restlichen Gemeindebeitrag 
von Fr. 6'768.65 der Gemeinde Schönenwerd in Rechnung zu stellen und dem 
Konto 6320.000/Projekt Nr. 2TK.00597.62 "Gemeindebeiträge" gutzuschreiben. 

Andreas Eng 
Staatsschreiber 

  

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann innert 10 Tagen Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons 
Solothurn, Amthaus 1, 4502 Solothurn, eingereicht werden. Die Beschwerde hat einen Antrag 
und eine Begründung zu enthalten. 

Verteiler 

Bau- und Justizdepartement 
Amt für Verkehr und Tiefbau (2) (tho/rom) 
Kantonale Finanzkontrolle 
Kreisbauamt ll, Amthausquai 23, 4600 Olten 
Gemeindepräsidium Niedergösgen, Hauptstrasse 50, 5013 Niedergösgen (Einschreiben) 
Gemeindeverwaltung Niedergösgen, Hauptstrasse 50, 5013 Niedergösgen (Rechnung des Amtes 

für Verkehr und Tiefbau folgt separat) 
Gemeindepräsidium Schönenwerd, Oltnerstrasse 7, 5012 Schönenwerd (Einschreiben) 
Gemeindeverwaltung Schönenwerd, Oltnerstrasse 7, 5012 Schönenwerd (Rechnung des Amtes 

für Verkehr und Tiefbau folgt separat) 


